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S91143/91-PMVD/2022 27. Juni 2022

Herrn
Präsidenten des Nationalrates

Parlament
1017 Wien

Die Abgeordneten zum Nationalrat Brückl, MA, Kolleginnen und Kollegen haben am
27. April 2022 unter der Nr. 10797/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage
betreffend „Zusammenarbeit und Förderungen des BMLV für NGOs bis 2022“ gerichtet.
Diese Anfrage beantworte ich wie folgt:

Zu 1 bis 3:

Nr. Organisation Zusammenarbeit
seit Art der Zusammenarbeit

1 Österreichisches Rotes Kreuz mind. 1995

- Blutspendedienst
- Praktika im Rahmen der Rettungssanitäter-

Ausbildung
- Fort- und Weiterbildungen für militärisches

Sanitätspersonal
- Vortragstätigkeiten bei internationalen

Ausbildungsvorhaben und Fachtagungen
- Mitbenützung von Ausbildungs- und

Übungsflächen
- Zusammenarbeit im Rahmen des „K-Kreis“

der Stadt Wien
- Verstärkung der eigenen

Sanitätskapazitäten im Rahmen der
Veranstaltung „AIRPOWER“

- Sanitätsdienste im Rahmen von
Veranstaltungen des Heeresgeschichtlichen
Museums

- Beistellung von militärischen
Luftfahrzeugen im Rahmen der
Einsatzvorbereitung für den
Katastrophenschutz

2 Caritas Österreich 2010 - Vortragstätigkeiten bei internationalen
Ausbildungsvorhaben und Fachtagungen

6 Licht ins Dunkel 1972
- Unterstützung im Callcenter der

Spendenaktion
- Übergabe der Erlöse beim Traditionstag
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des Militärkommandos Wien

25 Sozial Medizinischer Dienst mind. 1995 - Mitbenützung von Ausbildungs- und
Übungsflächen

28 Arbeitersamariterbund mind. 1995

- Praktika im Rahmen der Rettungssanitäter-
Ausbildung

- Zusammenarbeit im Rahmen des „K-Kreis“
der Stadt Wien

- Mitbenützung von Ausbildungs- und
Übungsflächen

- Verstärkung der eigenen
Sanitätskapazitäten im Rahmen der
Veranstaltung „AIRPOWER“

- Beistellung von militärischen
Luftfahrzeugen im Rahmen der
Einsatzvorbereitung für den
Katastrophenschutz

50 Johanniter-Unfall-Hilfe mind. 1995

- Zusammenarbeit im Rahmen des „K-Kreis“
der Stadt Wien

- Mitbenützung von Ausbildungs- und
Übungsflächen

- Fort- und Weiterbildungen für militärisches
Sanitätspersonal

- Beistellung von militärischen
Luftfahrzeugen im Rahmen der
Einsatzvorbereitung für den
Katastrophenschutz

Zu 4:

Nr. Bezeichnung Jahr Erlöse in Euro
1 Erlös aus Benefizkonzert 2009 3.200,--
2 Erlös aus Benefizkonzert 2013 6.800,--
 Erlös aus Benefizkonzert 2015 unbekannt
 Erlöse aus div. Benefizveranstaltungen (Konzerte, Bälle usw.) 2021 5.000,--
6 Erlöse aus div. Benefizveranstaltungen (Konzerte, Bälle usw.) 2007 11.044,--
 Erlöse aus div. Benefizveranstaltungen (Konzerte, Bälle usw.) 2009 2.000,--
 Erlöse aus div. Benefizveranstaltungen (Konzerte, Bälle usw.) 2011 3.085,--
 Erlöse aus div. Benefizveranstaltungen (Konzerte, Bälle usw.) 2012 3.000,--
 Erlöse aus div. Benefizveranstaltungen (Konzerte, Bälle usw.) 2013 13.057,20
 Erlöse aus div. Benefizveranstaltungen (Konzerte, Bälle usw.) 2014 7.500,--
 Erlöse aus div. Benefizveranstaltungen (Konzerte, Bälle usw.) 2015 20.179,48
 Erlöse aus div. Benefizveranstaltungen (Konzerte, Bälle usw.) 2016 17.676,25
 Erlöse aus div. Benefizveranstaltungen (Konzerte, Bälle usw.) 2017 7.000,--
 Erlöse aus div. Benefizveranstaltungen (Konzerte, Bälle usw.) 2018 40.274,64
 Erlöse aus div. Benefizveranstaltungen (Konzerte, Bälle usw.) 2019 23.136,53
 Erlöse aus div. Benefizveranstaltungen (Konzerte, Bälle usw.) 2020 32.913,--
 Erlöse aus div. Benefizveranstaltungen (Konzerte, Bälle usw.) 2021 25.752,--

Zu 5:

Nein.
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Zu 6:

Entfällt.

Zu 7:

Nein.

Zu 8 und 9:

Entfällt.

Zu 10 bis 13:

Da ressortfremde Tätigkeiten keinen Gegenstand der Vollziehung des Bundesministeriums
für Landesverteidigung (BMLV) darstellen, ist eine Beantwortung dieser Fragen nicht
möglich.

Zu 14 bis 26:

Da es ohne Eingrenzung der Fragestellung nicht möglich ist, sämtliche NGOs auf eine
Zusammenarbeit mit dem ho. Ressort hin zu überprüfen, ersuche ich um Verständnis, dass
diese Fragen nicht beantwortet werden können.

Zu 27 und 28:

Die Zusammenarbeit mit und die Förderung von NGOs ergibt sich aus den Zuständigkeiten
nach dem Bundesministeriengesetz 1986 in der geltenden Fassung, BGBl. I Nr. 147/2021
und der Geschäftseinteilung des BMLV.

Zu 29 und 30:

Da eine Beteiligung des Bundes an einem Rechtsträger, dessen Eigenschaft als NGO
ausschließen würde, erübrigt sich eine Beantwortung dieser Fragen.

Mag. Klaudia Tanner
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